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Der Dranunterhalt — Ein Arbeitsblatt fiir die Praxis

1. Einleitung

Dem Unterhalt von kulturtechnischen Bauten im all-

gemeinen und von Dranungen im besonderen wird

keine oder nur geringe Beachtung geschenkt. Das

Fehlen des technischen Verstandnisses fiir Unter-

haltsmassnahmen und eine unzweckmaéssige Organi-

sation der Genossenschaften missen zusammen mit
der Kostenfrage als Hauptgriinde fiir die Vernach-
lassigung des Unterhalts in Betracht gezogen wer-
den. Ohne auf die unterschiedlichen Formen von

Genossenschaften und Unterhaltskostenverteiler né-

her einzugehen, stellen sich zwei Hauptforderungen

an Unterhaltsgenossenschaften:

1.1 Bildung von grésseren Unterhaltsverbanden (Zu-
sammenschluss mehrerer Genossenschaften) und
Koordination der verschiedenen Unterhaltsaufga-
ben (Flurwege, Kanile, Dranungen, Natur- und
Landschaftsschutz).

1.2 Beratung der Verbande in allen Fragen des Un-
terhalts (Organisation, Schulung der Flurwarte,
Unterhaltsmassnahmen) durch Fachkrifte der
Kulturtechnik.

Werden diese Hauptforderungen erfiillt, sind gute

Voraussetzungen fir einen rationellen Unterhalt ge-

geben. Nachdem zur eigentlichen Dranspllung be-

reits ausfiihrlich berichtet wurde («Schweizer Land-
technik» Nr. 5/1976), soll hier eine stichwortartige

Anleitung zur Durchfilhrung des gesamten Unter-

haltes gegeben werden.

2. Begriffserkldrungen

21 Dranung: Drédnungen (Drainagen) regeln den
Bodenwasserhaushalt landwirtschaftlich genutz-
ter Flachen. Die Mittel dazu sind die Rohrdréa-
nung, die Rohrlose Dranung (Maulwurfsdrianung)
und die Unterbodenmelioration (Tieflockerung).

22 Unterhalt: Unterhaltsmassnahmen sichern
die Funktionstiichtigkeit der Dranungen, verlan-
gern deren Lebensdauer und kdnnen unter Um-
stdnden ihren anfénglichen Wirkungsgrad erho6-
hen. Unter diesen Begriff fallen alle Massnah-
men, die regelmaéssig, gezielt und wirtschaftlich
durchgefuihrt werden.

23 Unterhaltsbelastung: Das Versanden
(Feinsande), Verschlammen (Schluffe), Ver-
schmutzen (Dilingerstoffe), Verockern (eisenhal-
tige Béden und Grundwasser) und Versintern
(Kalkausscheidung) der Rohrfilter, Eintritts6ff-
nungen und Rohre, die Ausbildung von Wurzel-
zopfen (Weiden, Pappeln, Erlen), Algen, Pilzen
und Eisenorganismen (Siloséfte) im Rohrinnern,
wie auch Maéngel in der Bauausfiihrung (Rohr-
verschiebungen, Materialfehler, Bodenverdich-
tungen und Bodenverschmierungen) und in der
landwirtschaftlichen Bewirtschaftung (struktur-
schadigende Bodenbearbeitung und Erntemass-
nahmen) stellen die grossen Unterhaltsbelastun-
gen dar.

24 Unterhaltspflicht: In der Gesetzgebung
von Bund und Kantonen (Landwirtschaftsgesetz,
Meliorationsgesetze) ist die Unterhaltsfrage ein-
deutig geregelt: sie liegt bei den Subventions-
empfangern. Das sind in der Regel die Unter-
halts- und Flurgenossenschaften.

3. Begehung der Drangebiete

Grundlagen fiir eine Begehung sind Ausfiihrungs-
plédne, Protokolle aus friiheren Unterhaltsdurchfiih-
rungen, Beobachtungen des Flurwartes und Meldun-
gen der Grundeigentimer. Den Ausfiihrungsplanen
kommt grosse Bedeutung zu. Die technischen Biiros
sind verpflichtet, nach Neuanlagen von Drdnungen
den Genossenschaften Planunterlagen abzuliefern.
Neben der genauen Lage der Dranungen sollten
auch Angaben Uber die verwendeten Materialien, evtl.
vorhandene Bodenuntersuchungen und (ber unter-
irdische Anlagen (Telefon, Strom, Gas, Wasser) in
den Planen enthalten sein.

Neben dem Flurwart sollte bei allen grésseren Dran-
gebieten eine kulturtechnisch geschulte Person, ge-
gebenenfalls auch die Landwirte der betroffenen
Grundsticke, an der Begehung teilnehmen. Der ge-
eignetste Zeitpunkt ist das Frihjahr nach der
Schneeschmelze, eventuell spater nach starken Re-
genperioden, da sich dann Abflussstdrungen beson-
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ders gut zeigen. Auch Ertragsausfélle, die im Herbst
sichtbar werden, geben entsprechende Hinweise.

Nach Fertigstellung einer Dranung (Neuanlage) soll-
te die erste Begehung innerhalb der Bau-Garantie-
zeit (Dauer in der Regel zwei Jahre) stattfinden, da-
mit man allfidllige Mangel, fir die der Unternehmer
haftet, rechtzeitig feststellen kann. Spéater werden
Kontroligédnge alle zwei bis vier Jahre noétig sein.
Beobachtungen und Anordnungen fiir die Unterhalts-
arbeit werden in Planen und entsprechenden Proto-
kollen festgehalten.

Unterhaltsmassnahmen fallen sehr unterschiedlich
an. Es gibt Drdnanlagen, die bereits nach ein bis
zwei Jahren Abflussstérungen aufweisen und wie-
derum andere, die iliber Jahre hinaus tadellos funk-
tionieren.

Die Feldbegehung ist nach folgendem Frageschema
durchzufiihren:

3.1 Zustand der Vorfluter

— Riuckstaugefahr in Drédnungen durch Verlandungen,
Verkrautungen, Boschungsabbriiche, Ablagerun-
gen, Defekte an Boschungs- und Sohlensicherun-
gen in offenen Graben und Kanélen.

— Einwachsungen, Verstopfungen, Ablagerungen,
Rohrsenkungen an den Zementrohrleitungen (evtl.
durch Abspiegelung der Leitungen feststellen),
Zustand der Schéchte und Ausmiindungen, ver-
botene Abwasseranschlisse.

— Wartungszustand von Pumpwerken, Revisionsbe-
durftigkeit.

3.2 Zustand der Dranrohrausmiindungen

— Anzeichen von Verockerung, Versinterung, Ver-
schldmmung und Verschmutzung.

— Zerfall von Ausmiindungen und Froschklappen.

3.4 Verdnderungen im Dréngebiet

wie neue Gebé&ude,
durch

— Bauliche Verénderungen,
Strassen, unterirdische Leitungen (evtl.
Rickfragen ausfindig machen).

— Verdnderte Abwasserverhéltnisse, verbotene Ab-
wasserzufiihrungen (Silos), Abfallablagerungen.

— Veranderte Bewirtschaftungsverhéltnisse (intensi-
ver oder extensiver Ackerbau usw.).
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3.5 Zustand der Dranflachen

— Unterschiedliche Abtrocknungszeit einzelner Dran-
flachen (Vern&dssungen sind an der dunkleren Far-
bung des Bodens erkennbar).

— Einzelaufstdsse.

— Stark unterschiedliche Wasserfithrung von Drén-
leitungen.

— Zustand der Kontrollschéachte.

— Strukturschadigungen durch unsachgemésse Be-
wirtschaftung bei rohrloser Drdnung und Unter-
bodenmelioration (Bodenverdichtungen).

3.6 Bodenaufschliisse (Aufgrabungen, Bodenproben)

— Da sich Abflussstérungen meist verzégernd an der
Bodenoberfliche bemerkbar machen, sind fiir ihr
frlhzeitiges Erkennen Bodenaufschliisse beson-
ders wichtig.

— Zusammensetzung und Menge der Ablagerungen
in den Dranrohren und Filtern, Durchlassigkeit
der Bodenzone um Dranrohre, Zersetzungsgrad
organischer Filter.

— Verdichtungsschaden an rohrlosen Dranungen und
Unterbodenmeliorationen, Durchwurzelung und
Grad der Stabilisierung der Lockerungen, Zustand
der Grabenfilter.

3.6 Beurteilung der Drdanung in bezug auf Unter-
haltsarbeiten

— Hindernisse (Pflanzungen, Bauwerke an offenen
Graben), die den Einsatz von Bdschungsméhern
und Grabenrdumgerédten erschweren.

— Kontrollschdchte und Spiilschdchte an den Sau-
ger-Sammleranschlissen, Wasserentnahmemog-
lichkeiten fiir Dranspilungen.

— Zufahrtsmdglichkeiten fiir Unterhaltsgerate.

4. Behebung der Abflussstorungen

Feldbegehungen liefern die Unterlagen flir Unter-
haltsarbeiten. Kennt man die Ursachen der Abfluss-
storungen, kénnen die richtigen Anordnungen ge-
troffen werden. Auch gilt es zu priifen, ob Vorfluter
und Dranungen ndétigenfalls durch Anpassungsarbei-
ten (Anpassung offener Graben und Kandle an die
Geratebedingungen, Einbau von zusétzlichen Spiil-



und Kontrollschdchten) zu unterhaltsgerechteren An-
lagen verbessert werden konnen. Entsprechende Ko-
stenvoranschldge sind aufzustellen.

Zu prifen ist weiter, welche Gerate aus der Land-
wirtschaft eingesetzt werden kénnen (Kleinbagger,
Bdschungsmaher, Druckfdsser, evtl. genossenschafts-
eigenes Spiilgerdt) und flir welche Arbeiten ein Un-
ternehmer beigezogen werden muss (Graben- und
Kanalunterhalt, Schachtbau). Mit Vorteil wahlt man
einen Unternehmer, der mit dem Drdnbau vertraut
ist.

Unterhaltsarbeiten an Drénungen (Aufgraben der
Sauger-/Sammler-Anschliisse, Befahren der Fldchen
mit den Gerédten) missen in der Regel in der vege-
tationslosen Zeit durchgefiihrt werden. Das Krauten
und Mahen der Vorfluter hingegen hat wihrend der
Vegetation stattzufinden, die Verkrautungsganglinien
sind dabei zu beachten.

Die zunehmende Verschmutzung der Gewésser for-
dert deren Verkrautung. Es wird heute vermehrt die
Frage gestellt, ob Herbizide zur Unkrautbekédmpfung
eingesetzt werden sollen. Es handelt sich dabei um
biologisch hochaktive Stoffe mit gefahrlichen Neben-
wirkungen. Nach schweizerischem Recht ist deren
Anwendung verboten. Bedenkt man die bereits vor-
handene Belastung der Gewdsser und ihre erhdhte
Bedeutung fiir die Wasserr{ickhaltung, so ist die An-
wendung von Herbiziden auch in Zukunft abzulehnen.

4.1 Arbeiten an den Vorflutern

— Maéhen, Krauten und Rdumen von Béschungen und
Sohlen mindestens einmal jahrlich. Diese Arbeiten
werden heute vorwiegend maschinell ausgefiihrt,
ein umfangreiches Angebot an entsprechenden
Gerdten steht zur Verfiigung. Instandsetzungsar-
beiten an Bauwerken, Béschungs- und Sohlen-
sicherungen, Pflege der Lebendverbauungen.

— Ablagerungen in Zementrohren beschleunigen de-
ren Zersetzung. Sie sind daher alle fiinf bis zehn
Jahre mit einem Hochdruckspiilgerat zu entfernen.
Behebung von Einzelverstopfungen, Rohrverschie-
bungen und Schachtdefekten.

4.2 Behebung von &rtlichen Abflussbehinderungen

— Verstopfungen (Wurzelzépfe, Pilze, Kleintiere,
Rohrbriiche) von Dranrohren missen rasch be-

hoben werden, da durch Rickstau die weitere
Verschldmmung gross werden kann. Die Aufgra-
bestellen liegen etwas unterhalb der Aufstosse.
Stosst die Spiilduse des Hochdruckreinigungs-
gerates auf ein Hinternis, so kann die Verstopfung
durch Auslegen des Spulschlauches genau fest-
gelegt werden. Fir die Aufgrabarbeiten geniigt
ein kleiner Hydraulikbagger.

— Mittels Stahldraht (mit Schlaufe) oder Rute (Iso-
lierrohr) Verstopfung auskratzen. Darauf Rohr mit
entsprechendem Material wieder schliessen.

— Nach der Behebung der Verstopfung mdéglichst
ganzen Drdn mit einem Hochdruckreinigungsgerat
sdubern (Ablagerungen oberhalb der Verschluss-
stelle infolge Riickstau).

4.3 Behebung von flaichenhaften Abflussstérungen

— Entfernen von starken Verschlammungen, Versan-
dungen, Verockerungen und Verschmutzungen in
Rohr und Eintrittséffnungen mit Hochdruckspiilung.
Bei Systemdranungen zuvor die Anschlussstellen
der Sauger an die Sammler, deren genaue Lage
den Ausfiihrungspldnen entnommen wird, mittels
Kleinbagger aufgraben. Eventuell Einbau von Spiil-
schachten vornehmen. Kann das Spiilwasser nicht
direkt aus Vorflutern (ca. 70 Litern pro Minute)
entnommen werden, dieses mit Druckfdssern zu-
fihren.

— Eine erste Dranspillung wird mit Vorteil innerhalb
der Bau-Garantiezeit (gegen Ende der zwei Jahre)
angesetzt. Bei starker Verockerung (eisenhaltiges
Grundwasser) sind Spilungen in klrzeren Ab-
stédnden erforderlich. Bei der bodenbedingten Ver-
ockerung ist in der Regel ein Abklingen nach ca.
finf Jahren zu beobachten.

2 Freihalten aller Ausldufe, Reinigen der Schlamm-

sacke und Beheben kleiner Mangel an den

Schéchten.

— Erneuerung der rohrlosen Drédnung, falls Wieder-
verdichtungen und Verschlammung der Locke-
rungszone eingetreten sind. Diese Arbeit kann nur
in gentigend trockenem Boden (in der Regel nach
der Ernte) mit Erfolg ausgefiihrt werden.
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— Die Drénwirkung bestehender Rohrdrénungen in
Mineralbdden kann durch Neuanlage einer rohr-
losen Dréanung (quer zu den Rohrdrédnen) wesent-
lich verbessert werden, vorausgesetzt, dass der
Boden geniigend durchlassig ist oder beim Bau
der Rohrdriane ein Grabenfilter (Tannaste, Kies)
eingebaut wurde.

— Die Tieflockerung sollte in der Regel nicht wie-
derholt werden missen. Die Erhaltung und For-
derung der Lockerung wird mit einer bodenscho-
nenden Bewirtschaftung und dem Ausbau von
Tiefwurzlern erzielt. Entsprechende Bewirtschaf-
tungsanordnungen sind einzuhalten (siehe dazu
auch: «Schweizer Landtechnik» Nr. 11/1976, Bo-
denmelioration, Seite 611—614).

— Verstopfungen, insbesondere Verockerungen der
Dranfilter (Kies, Faserstoffe), Rohrverschiebungen,

Durch die Dreikolbenpumpe wird das Wasser aus
dem Druckfass oder dem offenen Kanal angesogen
und (ber den Spiilschlauch zur Reinigungsdiise ge-
presst. Die Diise zieht den Schlauch selbsitatig ins
Rohr ein.
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Rohrbriiche lber weite Strecken oder zu eng ver-
legte Tonrohre kénnen durch Unterhaltsmassnah-
men nicht behoben werden. Nur Rekonstruktions-
arbeiten oder der Bau einer neuen Drénanlage
kénnen hier noch Abhilfe schaffen.

Rudolf Karlen, Bauleiter
c/o Ingenieurbiiro U. Henauer, Lyss

Dranspllgeréte:
Technische Angaben:

«Fricke»

Antrieb: tber Zapfwelle, Kraftbedarf mind. 30 PS

Pumpe: Dreikolbenpumpe, Leistung bis 140 I/min
Betriebsdruck 40—60 Ati

Haspel: Handbetrieb, Aufnahme bis zu 200 m’
Spiilschlauch @& 10 mm, mit Ketten-
raduntersetzung

Gewicht: 220 kg

Bedienung: 1 Mann

Preis: DM 7100 inkl. 50 m Spiilschlauch 13 mm

und 100 m’ 10 mm
Das Gerét eignet sich zur Spililung von Drénrohren
bis & 20 cm.

«Barth L 60»
Antrieb: tber Zapfwelle, Kraftbedarf mind. 30 PS
Pumpe: Dreikolbenpumpe
Betriebsdruck 40—60 Atl
Haspel: Handbetrieb mit zwei Uebersetzungen
Aufnahme bis zu 150 m’
Spiilschlauch ¢ 12"
Gewicht: 320 kg
Bedienung: 1 Mann
Preis: DM 8600 inkl. 150 m Spilschlauch & /2"

Die beiden Gerate «Barth» und «Fricke» sind ahnlich
was sowohl die Konstruktion als auch die Leistung
betrifft.



	Der Dränunterhalt : ein Arbeitsblatt für die Praxis

